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Betrifft 

Transparenzdatenbankgesetz 2012 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 12. Juni 2012 beschlossen, zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes über eine Transparenzdatenbank (Transparenzdatenbankgesetz 

2012) wie folgt Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu § 4:  

 

Eine Leistung im Sinne des Entwurfes liegt u.a. nur dann vor, wenn die Erbringung der 

Leistung eine Angelegenheit ist, die unter Art. 10 des Bundes-Verfassungsgesetzes 

fällt. Es stellt sich die Frage, warum nicht auch Art. 17 des Bundes-Verfassungsge-

setzes als Kompetenzgrundlage genannt wird.  

 

2. Zu § 21: 

 

In Abs. 1 Z. 1 findet sich ein Fehlzitat (Art. 12 Abs. 1). 

 

3. Zu § 23: 

 

In Abs. 1 Z. 1 lit. b findet sich ein Fehlzitat (§ 8 Abs. 3 Z. 2). 
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4. Zu § 35: 

 

Aufgrund der Regelung des § 35 des Entwurfes wird das Einkommen zeitlich nicht 

aktuell im Transparenzportal enthalten sein. Daher wird – wie bereits im Zuge der 

Verwaltungsreformverhandlungen – die unbedingte Notwendigkeit gesehen, die 

elektronischen Einkommensnachweise im Sinne des Projektes „ELENA“ umzusetzen.  

 

5. Zu § 39: 

 

In Abs. 4 Z. 2 lit. c findet sich ein Fehlzitat (§ 20 Abs. 1).  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
1. An das  Präsidium des Nationalrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
2. An das  Präsidium des Bundesrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur 

4/SN-387/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 2

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




